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©rtHett, bctt 8, 3t«ßuft 1891.

2Semt eine §arfk qlurfU unb ltl'<u>tob bat gebet 3()eif barmt gef;a6t ;
gebort), wenn lté in §fürfie gefli, iliv gebet gern ben jHürften brcljt.

SSerorimuttg
über

SJjMlIjüitölKiiiten im Itaniou

Inrpti.
BegierungS* unb @rpf)uttg§*

rath beS tantonä Slargau haben

folgettbe SSerorbnung über ©cf)ul=

hausbauten erlaffen, bie auch für
SBaumeifter anberer Santone bon Sntereffe finb:

1. ®aS ©chulhauS foK bor Slllem aus ber ©dfule bieneu.

SBitt basfelbe au«^ p anbern 3ruedEen, z- S3, für ®emeinbe=

berwaltung, benupt werben, fo fittb bie bezüglichen SoEale

Don ben Unterrichtsräumen fo biet als möglich P trennen.

2. ©in Schulhaus foil auf einem trocïenen ober trotfen

gelegten $Iafce, in freier, womöglich zentraler Sage erbaut
Werben.

Baupläpe mit geräufcfjboller, gefährlicher ober gefunbheitS*

fchäblicher Umgebung finb nicht guläffig.

B. 3n unmittelbarer Umgebung beS ©chulhaufeS ift ein

ebener, troefener Spiah für &uru= unb ©pielzwecEe anzulegen

(Berorbnung be§ fdjweiz. 33uubeSratheS bom 16. Stpril 1888)
welcher auf jeben Slrtrrtfd) iiter 8 Duabratmeter $Iächenraum
bietet.

©in ©chulgarfen in ber Stahe beS ©djulhaufeS ift em*

pfehlenSwerth-
4- 3n möglichfter Stahe beS ©chulljaufeS foil fich ein

Brunnen befinbett. '

5. ®er Btaffibbau berbient ben Borzug bor anbern
Bauarten.

6. ®ie ©chulztmmer follen gegen Often, ©üboftett ober

©üben, 3ei$enfäle g^u gerben angelegt werben.

7. ®aS ©ebäube foil wenn möglich unterfellert werben.
®er Çufsboben beS ©rbgefchojjeS ift wenigftenS 0,60 Bieter
unb bei nicht ganz günftigem llntergrunb 1 Bieter hoch über
baS umgebenbe terrain zu legen.

®ie Stuffüllung unter bent gfujfboben foil nur aus troefenem

Blaterial beftehen.

8. gür gunbamente unb SeUermanern finb harte, bie

©rbfeu'chtigfeit nicht fortleitenbe Baufteine, mithin feine ©anb*
unb ®uffieitte z« uerwenben.

©egen baS ©inbringen anffteigenber BobenfencfjtigEeit
empfehlen fich folgenbe Blafjregeln:

a. Slnbriugett einer unburchbringlichen ©<hid)t (SfolirfchichO
auf ®errain* ober ©ocfelljöhe, ebentuetl in ganzer 3luS=

behnung ber nict)t unterïellerten Sofalitäten. SlSphalt*
parquetböben finb empfetjlenSwertl).

b. ©ct)nee= unb Siegettwaffer, fowie Slbwaffer beS Kaufes
müffen forgfältig unb bireEt in gefchloffenen Seitungen
abgeführt werben.

9. gitr ben Unterricht finb notljwenbig;
a. ©in Sehrzimmer für jebe ©chulabtheilung.
b. ©in SlrbeitSfdjulzimmer, ebentueü auch mehr.,'

c. ©in ©ammlungSzimmer ober biefem 3®ecE entfpredjenbe
©laSfchränfe im ©dhulzimmer ober Borraum (®ang).

d. ©in ®urntoEal, wofür Merräume nicht zuläffig finb.
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Wenn eine Sache glückt und klappt, hat Zeder Theil daran gehabt;
Jedoch, wenn sie in Stücke geht, ihr Zeder gern den Mücken dreht.

Verordnung
über

SchiillMsliauten im Kanton

Aargau.

Regiermigs- und Erziehungs-

rath des Kantons Aargau haben

folgende Verordnung über Schul-
hansbauten erlassen, die auch für

Baumeister anderer Kantone von Interesse sind:

1. Das Schulhaus soll vor Allem aus der Schule dienen.

Will dasselbe auch zu andern Zwecken, z. B. für Gemeinde-

Verwaltung, benutzt werden, so sind die bezüglichen Lokale

von den Unterrichtsräumen so viel als möglich zu trennen.

2. Ein Schulhaus soll auf einem trockenen oder trocken

gelegten Platze, in freier, womöglich zentraler Lage erbaut

werden.

Bauplätze mit geräuschvoller, gefährlicher oder gesundheits-

schädlicher Umgebung sind nicht zulässig.

3. In unmittelbarer Umgebung des Schulhanses ist ein

ebener, trockener Platz für Turn- und Spielzwecke anzulegen

(Verordnung des schweiz. Bundesrathes vom 16. April 1883)
welcher auf jeden Turnschüler 8 Quadratmeter Flächenraum
bietet.

Ein Schulgarten in der Nähe des Schulhauses ist em-

Pfehlenswerth.
1- In möglichster Nähe des Schulhauses soll sich ein

Brunnen befinden. '

5. Der Massivbau verdient den Vorzug vor andern
Bauarten.

6. Die Schulzimmer sollen gegen Osten, Südosten oder

Süden, Zeichensäle gegen Norden angelegt werden.

7. Das Gebäude soll wenn möglich unterkellert werden.
Der Fußboden des Erdgeschoßes ist wenigstens 0,60 Meter
und bei nicht ganz günstigem Untergrund 1 Meter hoch über
das umgebende Terrain zu legen.

Die Auffüllung unter dem Fußboden soll nur aus trockenem

Material bestehen.

8. Für Fundamente und Kellermauern sind harte, die

Erdfenchtigkeit nicht fortleitende Bausteine, mithin keine Sand-
und Tufsteine zu verwenden.

Gegen das Eindringen aufsteigender Bodenfeuchtigkeit
empfehlen sich folgende Maßregeln:

a. Anbringen einer undurchdringlichen Schicht (Jsolirschicht)
auf Terrain- oder Sockelhöhe, eventuell in ganzer Ans-
dehnnng der nicht unterkellerten Lokalitäten. Asphalt-
parqnetböden sind empfehlenswert!).

d. Schnee- und Regenwasser, sowie Abwasser des Hauses
müssen sorgfältig und direkt in geschlossenen Leitungen
abgeführt werden.

9. Für den Unterricht sind nothwendig;
a. Ein Lehrzimmer für jede Schulabtheilung.
b. Ein Arbeitsschulzimmer, eventuell auch mehr.,'

o. Ein Sammlungszimmer oder diesem Zweck entsprechende

Glasschränke im Schulzimmer oder Vorraum (Gang).
6. Ein Turnlokal, wofür Kellerräume nicht zulässig sind.
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10. Sag ©djulhaug foil wenigfteng pei Sluggänge Ïjabeït.
Sie £>au3tf)üre barf rticfjt unter 1,20 ©Jeter breit angelegt
werben; geniigenbe ©eleucfpng beg ©ingangg ift burd) bie

tonfiruftion p ermöglichen.
Sie £auptgänge muffen heß nnb wenigfteng 2,50 ©Jeter

breit fein.
11. Sag Sreppenbaug foß heß fein. Sie Srcppen bürfen

rricht in einem Saufe, fonbern muffen mit SRnpepIafeen (©o»
heften) auf halber ©todwerfgböbe bequem angelegt werben;
gewunbene unb ©knbeltreppen finb unftattfeaft. Sie ©reite
ber treppen barf nicht unter 1,20 ©Jeter, bie (Stufenbreite
nicht unter 0,25 3Jîeter unb bie Stufenhöhe nicht über 0,17
©Jeter betragen.

Sie treppen finb mit fiebern ©elänbem gu Perfeben ;

auf ben fganblelpen finb öorftebenbe knöpfe ober anbere

entfprecbenbe ©orridjtungen anpbringer.. treppen aug Stein
finb wünfdjengwertb unb werben für breiftöcfige Schulhäufer
geforbert.

®rofee torribore unb ©orpläfee bor ben ©chulgimmern
finb für ben Slufentbalt ber Schüler bei ungünftiger SBitterung
wäbrenb ber ©aufett notbwenbig; fie enthalten ©orridjtungen
prn Slufbängen oon topfbebedungen unb fo weiter, fowie

pm (Sinfteßen ber ©ebirme.
12. Sag ©djulpnmer foß in ©epg auf Sänge unb

©reite fo angelegt werben, bafe barin bie nötbige Slnplff
gweiplähiger ©cfeultifcfee pedmäfeig aufgefteßt werben fann
unb bafe jeber ©lap gut beleuchtet ift.

Sie liebte £öbe beg ©cfeuläimmerg foß nicht unter 3,50
©Jeter unb bie ©obenflädje per ©thulfinb nicht weniger alg
1,20 Quabratmeter betragen.

13. Sie ©eleirchtung foß immer bon linïg unb foweit
möglich bon Often ober ©üboften ftattfiuben; baneben ift
auch noch ©eleuchtutig bon ber ©üdfeite guläffig, bon ber

rechten ©eite aber nur augnahmgweife p geftatten; Sicht«
einfaß gegen ben ©lief ber ©cbulfinber ift gang unguläffig.

©ei freier Sage beg §aufeg genügt eine genfterfläcfee,
wetefee gur ©obenpebe im ©erbältnife bon 1:5 fteht. ©ei
tiefen 3immern ober bei ©aebbarfefeaft bon ©ebäuben ift ent«

fprecheube ©ermebrung ber fÇenfterffâdje notbwenbig.
Sie genfterbrüftung foß nicht gu niebrig fein unb beren

Jpöbe gwifchen 0,80—1 ©Jeter betragen.
14. Sie $eitfter finb möglichft nahe an bie Sede p

führen. SBinterfenfter finb notbwenbig. Snnere unb ändere
gfenfter finb mit Dblidjtfliigeln p berfeljen, bie mit Seicbtig«
feit geöffnet 'werben fönnen.

©Jinbefieng bie §älfte fämmtlicber Oblichtflügel ift fo
eingurichten, bafe je ber innere unb ändere fjlügel mit einati»
ber nach innen aufgeflappt werben fönnen, wop aufwerfen«
beg ©atentfifd)banbbefd)läge empfohlen wirb.

©ämmtlicbe SJenfter müffen üoßftänbig nnb par nach

innen geöffnet werben fönnen, bie genftcrpfeiler müffen mög«

lichft fchmal gehalten werben.

Sag ©onnenlic£)t foß bitrcfe beßfarbige ©orbänge ober

©toren abgebalten werben fönnen.
15. Sie SBänbe ber Sebrsimmer müffen glatt berpufjt

unb mit einfarbigem, fanftem, beßgrauem, blafegrünem ober

lichtblauem Seimfarbanftricfe berfehen fein, ©rufttäfel ober

Jpocfetäfel finb angubringeit; Seifen finb am beften weife p
ftreichen.

16. Sie ©cbulpnmertbüren foßen nicht unter 0,90 ©Jeter

breit unb 2 ©Jeter hoch fein ; öorfpringenbe ©Jauereden finb
mit runbfantigem SBinfeleifen 0U oerfleiben.

17. Ser gufeboben foß aug fcfemalen ©rettern ober ©ar«

quetg befteben. 3m ©arterre ift Slgpbaltparquetboben (9lie«
menböben mit Slgpbattunterlag:) pedmäfeig, wenn Unterfeßer«

ung fehlt.
18. Sllg ©eftublung ift bag peipläfeige ©pftem mit auf«

flappbaren Sifchblättern nach ben bon ber ©rpfeunggbireftion
genehmigten ©Jnftern p berwenben. ©ei Umbauten barf aug«

nabmgweife auch bie breipläfeige ©djulbanf Slnwenbung finben.

Sie ©ifebanf ift burch ©chweßen mit bem Sifcfe feft ber«
bunben.

3n jebem ©cfeuläimmer foß fich borfinben : 1 Sehrpult,
1 nerfcfeliefebarer ©durant, 1 Sifch, 3 Stühle, eine SIngaht
©puefnäpfe, 1 Sbermometer, 1 ©apierforb, nebft ben bor»

getriebenen aßgemeinen Sehrmitteln, ©ehr wünfcfjbar märe
auch bag ©orhanbenfein einer SBaubuhr.

19. Sie ©ebeipng fleiner ©chitlbäufer gefchieht am pect«
mäfeigften unb bißigften mit Oefen, in grofeen ©plgebäuben
fann 3entralheigung (Sampf« ober ©Jarmwafferfeeipng) mit
©ortheil angemenbet werben, ©lit ber £eipng ift eine ©en»
tilation p berbinben.

20. 3u jebem ©efeuljimmer ift eine ©orridjtung pm
SBafdjen ber igänbe anpbriugen, fofern feine haugwaffer«
berforgung borhanben ift.

©ei gröfeern Slnlagen ift bie ©rfteßung eines eigenen
©aberaumeg mit Einrichtung bon warmen unb falten Soupn
empfeblengwertb.

21. Ser Slbtrittanlage ift bie möglicfefte Sorgfalt pp«
menben. Sie Abtritte foßen womöglich auf ber ©orbfeite unb
wenn möglich in einem befonbern Slnbau mii gut bentilirten
©orpläfeen in ber ©Seife angebracht Werben, bafe bie Slbtritt«
gafe webet ®änge, Sreppenhäufer, nod) ©cfeulgimmer infigiten
fönnen.

@g finb für bie beiben ©efchleper gehörig getrennte Stb«

tritte mit befonbern ©orpläfeen unb Eingängen anplegen;
bie Slbfchlufemänbe finb big an bie Seele p führen.

$ür bie Knaben ift auf je 40 Schüler ein Slbtritt mit
einem ©ife unb einem ©iffoir, unb für bie ©iäbchen auf je
20 Schülerinnen ein Slbtritt mit einem Sife p erfteßen;
ber Sebrer hat einen befonbern Slbtritt.

Slbtritte für bag gleiche ©efchlep foßen burch ©^eibe«
wänbe auf wenigftenS 2,40 ©Jeter Jj?ölje bon einanber ge«

trennt unb üom ©orplafe auf ganje Etagenljölte abgepioffen
werben.

22. Slbtrittanlagen mit ©Safferfpülung finb anbern ®in«

ri^tungen Weitaug öorgngieben.

Slbfaßröbren müffen aug glafirtem Sbou ober ©teingnt,
©cljüffeln, unb ©iffoirfchalen aug glafirtem Sbou ober ©or«
jeßan befteben. Sie Slbfaßröbren foßen big auf 0,50 ©Jeter

auf ben ©rubenboben reichen unb aufmärtg alg Sunftleitungen
big über bag Sadj geführt werben.

23. Slbtrittgruben müffen ganä aufeerbalb beg ®ebäubeg

berlegt unb gut cementirt werben. Sie foßen waffer« unb

luftbiebt unb ficher tierfcbloffeit fein.
24. 3eber Slbtritt foß eine ©reite oon minbefteng 0,75

©Jeter unb eine Sänge bon minbefteng 1,50 ©Jeter erhalten,
bie ©ifeböben foßen je nach Erforbernife 0,30 big 0,45 ©Jeter

betragen.
25. Sie maffioen ©Sänbe ber Slborte foßen cementirt

unb mit einem ©efenwurf berfehen werben, ©ei ©Jaffibbauten
finb bie ©oben gewölbt p erfteßen unb mit Slgphalt ober

©ement p belegen.

gum fHuëtrocftteu bc8 .^o(,jc8.
(S5on einem ©rattifer.)

Sllg theilweife ®rgän0ung betreffenb bie ©rfabrung eines

hanbmerterg, burch Sluffteßen feineg ©olgeg jum Stoecfe beg

Sroctneng, biene hiemit eine anbere (Erfahrung.
©ei einem ©erfup, nufebaumene ©effelfifee burd) ©iegen

in gefchweifte f5oiui ju bringen, p welchem Swede ich

boßftänbig bergerihteten geraben ©effelfifee in einem offenen,
eifernen, ju biefem Swede bergeftellten ©efäffe girla etne

©tunbe lang in fiebenbem SBaffer hielt, ergeigten fich bie«

felben beim §eraugnebmen gefdjmeibig, fo bafe idj fie leidjt
in bie bergeridjtete gufeeiferne fjorm preffen tonnte. Siefelbe
war fo fonftruirt, bafe bem §olge genügenb Suftgutritt gitm
Srodnen geftattet war. Ser ©effelfip war jebodj burch bag

Sieben IV2 Zentimeter breiter geworben, unb trofe langem
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1V. Das Schulhaus soll wenigstens zwei Ausgänge haben.
Die Hausthüre darf nicht unter 1,20 Meter breit angelegt
werden; genügende Beleuchtung des Eingangs ist durch die

Konstruktion zu ermöglichen.
Die Hauptgänge müssen hell und wenigstens 2,50 Meter

breit sein.
11. Das Treppenhaus soll hell sein. Die Treppen dürfen

nicht in einem Laufe, sondern müssen mit Ruheplätzen (Po-
desten) auf halber Stockwerkshöhe bequem angelegt werden;
gewundene und Wendeltreppen sind unstatthaft. Die Breite
der Treppen darf nicht unter 1,20 Meter, die Stufenbreite
nicht unter 0,25 Meter und die Stufenhöhe nicht über 0,17
Meter betragen.

Die Treppen sind mit sichern Geländern zu versehen;

auf den Handlehnen sind vorstehende Knöpfe oder andere

entsprechende Vorrichtungen anzubringen. Treppen aus Stein
sind wünschenswerth und werden für dreistöckige Schulhäuser
gefordert.

Große Korridore und Vorplätze vor den Schulzimmern
sind für den Aufenthalt der Schüler bei ungünstiger Witterung
während der Pausen nothwendig; sie enthalten Vorrichtungen
zum Aufhängen von Kopfbedeckungen und so weiter, sowie

zum Einstellen der Schirme.
12. Das Schulzimmer soll in Bezug auf Länge und

Breite so angelegt werden, daß darin die nöthige Anzahl
zweiplätziger Schultische zweckmäßig aufgestellt werden kann
und daß jeder Platz gut beleuchtet ist.

Die lichte Höhe des Schulzimmers soll nicht unter 3,50
Meter und die Bodenfläche per Schulkind nicht weniger als
1,20 Quadratmeter betragen.

13. Die Beleuchtung soll immer von links und soweit
möglich von Osten oder Südosten stattfinden; daneben ist
auch noch Beleuchtung von der Rückseite zulässig, von der

rechten Seite aber nur ausnahmsweise zu gestatten; Licht-
einfall gegen den Blick der Schulkinder ist ganz unzulässig.

Bei freier Lage des Hauses genügt eine Fensterfläche,
welche zur Bodenfläche im Verhältniß von 1:5 steht. Bei
tiefen Zimmern oder bei Nachbarschaft von Gebäuden ist ent-
sprechende Vermehrung der Fensterfläche nothwendig.

Die Fensterbrüstung soll nicht zu uiedrig sein und deren

Höhe zwischen 0,80—1 Meter betragen.
14. Die Fenster sind möglichst nahe an die Decke zu

führen. Winterfenster sind nothwendig. Innere und äußere
Fenster sind mit Oblichtflügeln zu versehen, die mit Leichtig-
keit g.'öffyet 'werden können.

Mindestens die Hälfte sämmtlicher Oblichtflügel ist so

einzurichten, daß je der innere und äußere Flügel mit einan-
der nach innen aufgeklappt werden können, wozu aufwerfen-
des Patentfischbandbeschläge empfohlen wird.

Sämmtliche Fenster müssen vollständig nnd zwar nach

innen geöffnet werden können, die Fensterpfeiler müssen mög-
lichst schmal gehalten werden.

Das Sonnenlicht soll durch hellfarbige Vorhänge oder

Stören abgehalten werden können.

15. Die Wände der Lehrzimmer müssen glatt verputzt
und mit einfarbigem, sanftem, hellgrauem, blaßgrünem oder

lichtblauem Leimfarbanstrich versehen sein. Brusttäfel oder

Hochtäfel sind anzubringen; Decken sind am besten weiß zu
streichen.

16. Die Schulzimmerthüren sollen nicht unter 0,90 Meter
breit und 2 Meter hoch sein; vorspringende Mauerecken sind
mit rundkantigem Winkeleisen zu verkleiden.

17. Der Fußboden soll aus schmalen Brettern oder Par-
quets bestehen. Im Parterre ist Asphaltparquetboden (Rie-
menböden mit Asphaltunterlag:) zweckmäßig, wenn Unterkeller-

ung fehlt.
18. Als Bestuhlung ist das zweiplätzige System mit auf-

klappbaren Tischblättern nach den von der Erziehungsdirektion
genehmigten Mustern zu verwenden. Bei Umbauten darf aus-
nahmsweise auch die dreiplätzige Schulbank Anwendung finden.

Die Sitzbank ist durch Schwellen mit dem Tisch fest ver-
bunden.

In jedem Schulzimmer soll sich vorfinden: 1 Lehrpult,
1 verschließbarer Schrank, 1 Tisch, 3 Stühle, eine Anzahl
Spucknäpfe, 1 Thermometer, 1 Papierkorb, nebst den vor-
geschriebenen allgemeinen Lehrmitteln. Sehr wünschbar wäre
auch das Vorhandensein einer Wanduhr.

19. Die Beheizung kleiner Schulhäuser geschieht am zweck-

mäßigsten und billigsten mit Oefen, in großen Schulgebäuden
kann Zentralheizung (Dampf- oder Warmwasserheizung) mit
Vortheil angewendet werden. Mit der Heizung ist eine Ven-
tilation zu verbinden.

20. In jedem Schulzimmer ist eine Vorrichtung zum
Waschen der Hände anzubringen, sofern keine Hauswasser-
Versorgung vorhanden ist.

Bei größern Anlagen ist die Erstellung eines eigenen
Baderaumes mit Einrichtung von warmen und kalten Douchen
empfehlenswerth.

21. Der Abtrittanlage ist die möglichste Sorgfalt zuzu-
wenden. Die Abtritte sollen womöglich auf der Nordseite und
wenn möglich in einem besondern Anbau mit gut ventilirten
Vorplätzen in der Weise angebracht werden, daß die Abtritt-
gase weder Gänge, Treppenhäuser, noch Schulzimmer infiziren
können.

Es sind für die beiden Geschlechter gehörig getrennte Ab-
tritte mit besondern Vorplätzen und Eingängen anzulegen;
die Abschlußwände sind bis an die Decke zu führen.

Für die Knaben ist auf je 40 Schüler ein Abtritt mit
einem Sitz und einem Pissoir, und für die Mädchen auf je
20 Schülerinnen ein Abtritt mit einem Sitz zu erstellen;
der Lehrer hat einen besondern Abtritt.

Abtritte für das gleiche Geschlecht sollen durch Scheide-
wände auf wenigstens 2,40 Meter Höhe von einander ge-

trennt und vom Vorplatz auf ganze Etagenhöhe abgeschlossen

werden.
22. Abtrittanlagen mit Wasserspülung sind andern Ein-

richtungen weitaus vorzuziehen.

Abfallröhren müssen aus glasirtem Thon oder Steingut,
Schüsseln, Und Pissoirschalen aus glasirtem Thon oder Por-
zellan bestehen. Die Abfallröhren sollen bis auf 0.50 Meter
auf den Grubenboden reichen und aufwärts als Dunstleitungen
bis über das Dach geführt werden.

23. Abtrittgruben müssen ganz außerhalb des Gebäudes

verlegt und gut cementirt werden. Sie sollen waffer- und

luftdicht und sicher verschlossen sein.
24. Jeder Abtritt soll eine Breite von mindestens 0,75

Meter und eine Länge von mindestens 1,50 Meter erhalten,
die Sitzhöhen sollen je nach Erforderniß 0,30 bis 0,45 Meter
betragen.

25. Die massiven Wände der Aborte sollen cementirt
und mit einem Besenwurf versehen werden. Bei Massivbauten
sind die Böden gewölbt zu erstellen und mit Asphalt oder

Cement zu belegen.

Zum Austrocknen des Holzes.
(Von einem Praktiker.)

Als theilweise Ergänzung betreffend die Erfahrung eines

Handwerkers, durch Aufstellen seines Holzes zum Zwecke des

Trocknens, diene hiemit eine andere Erfahrung.
Bei einem Versuche, nußbaumene Sesselsitze durch Biegen

in geschweifte Form zu bringen, zu welchem Zwecke ich die

vollständig hergerichteten geraden Sesselsitze in einem offenen,
eisernen, zu diesem Zwecke hergestellten Gefäffe zirka eine

Stunde lang in siedendem Wasser hielt, erzeigten sich die-

selben beim Herausnehmen geschmeidig, so daß ich sie leicht
in die hergerichtete gußeiserne Form pressen konnte. Dieselbe

war so konstruirt, daß dem Holze genügend Luftzutritt zum
Trocknen gestattet war. Der Sesselsitz war jedoch durch das

Sieden 1^/z Centimeter breiter geworden, und trotz langem
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